
Nr.2 61.Jahrgang Zürich,31.Januar 1997 

WIR, MITGLIEDER UND FREUNDE der Ökumenischen Vereinigung von Dritte-
Welt-Theologen (EATWOT) aus den drei Kontinenten Asien, Afrika, La
teinamerika sowie Vertreter von Minderheiten in den USA und auf den 

Fiji-Inseln, die wir nach Manila zur Vierten Generalversammlung von EATWOT ge
kommen sind, haben mit Bestürzung und Betroffenheit zur Kenntnis genommen, daß 
Pater Tissa Balasuriya OMI, einer der Gründer von EATWOT, ein formeller Bescheid 
mitgeteilt wurde, in dem ihm der Ausschluß (Exkommunikation) aus der Römisch
katholischen Kirche angedroht wird. 
Wir appellieren an den Papst und an den Generalobern der Oblaten der Unbefleckten 
Jungfrau Maria (OMI), Pater Balasuriya die Chance eines korrekten Prozesses und 
eines fairen rechtlichen Gehörs zu gewähren, und die Gefühle der Kirchen in der Drit
ten Welt zu respektieren, die Tissa Balasuriya auch in Zukunft als Christen, katholi
schen Priester und Theologen ansehen und achten werden. Wir sind der Überzeugung, 
daß jede Entscheidung, welche die Gruppe der EATWOT-Theologen oder ähnliche Zu
sammenschlüsse von Theologen, die in der Kirche engagiert sind, nicht zur Kenntnis 
nimmt, unfair und willkürlich ist. Amtsträger der Kirchen dürfen keineswegs die Nor
men allgemeiner Gerechtigkeit mißachten, wenn sie mit Menschen umgehen, die dem 
Evangelium Christi dienen. Weltweit bemühen wir uns Christen um eine Einheit, die 
auf gegenseitigem Verstehen, auf Gerechtigkeit und Solidarität beruht. Es ist deshalb 
aufschlußreich, daß einige wichtige Kirchen nicht mehr auf die Praxis der Exkommuni
kation zurückgreifen als ein Mittel, um die Wahrheit des Evangeliums zu schützen. Die 
ökumenische Verpflichtung aller christlichen Kirchen verlangt einen vertieften Dialog 
zwischen den verschiedenen Stimmen, in denen sich Christen zu Sprache bringen. 
Darüber hinaus muß die Kirche die Botschaft Christi überall auf eine solche Weise aus
legen, daß sie die neuen Herausforderungen berücksichtigt, die der jeweilige Kontext 
mit sich bringt. Wir sind der Überzeugung, daß die Publikationen von Tissa Balasuriya 
für die Kirche eine Hilfe sind, die Botschaft Christi in unserer gegenwärtigen Situation 
wieder zu entdecken.» 

Tissa Balasuriya exkommuniziert 
Diese in Manila am 16. Dezember 1996 zum Abschluß der Vierten Generalversamm
lung von EATWOT (10. bis 17. Dezember 1996) einstimmig verabschiedete Erklärung 
ist ungehört geblieben.1 Denn am 5. Januar 1997 veröffentlichte der Osservatore 
Romano eine vom 2. Januar 1997 datierte Erklärung (Notificazione) der Glaubenskon
gregation, «daß Pater Tissa Balasuriya von der integralen Wahrheit des katholischen 
Glaubens abgewichen ist und deshalb nicht mehr als katholischer Theologe angesehen 
werden kann. Darüber hinaus hat er sich die Strafe der Exkommunikation latae senten-
tiae zugezogen.» Damit hat die Glaubenskongregation jenen Akt vollzogen und öffent
lich gemacht, den sie Tissa Balasuriya nicht direkt, sondern in einem Brief vom 20. 
November 1995 an seinen Generalobern angekündigt hatte:2 «Wie Sie wissen, kam die 
ordentliche Versammlung dieses Dikasteriums (d.h. der Glaubenskongregation) am 10. 
Mai zur Einsicht, daß die Antwort von Pater Balasuriya auf die gegen ihn erhobenen 
Einwände ungenügend ist. Sie hat deshalb entschieden, von ihm zu verlangen, daß er irr 
Gegenwart von Zeugen das beigelegte Glaubensbekenntnis ablegt. Falls der Ordens
mann diese Vorgehensweise annimmt, wird die Glaubenskongregation später entschei
den, auf welche Weise der öffentlich angerichtete Schaden wiedergutgemacht werden 
soll. Wenn er sich anders entscheidet, behält sich die Glaubenskongregation neben der 
vorgesehenen Strafe (CIC Can 1364) vor, eine öffentliche Erklärung abzugeben, daß 
Tissa Balasuriya nicht mehr katholischer Priester ist.»3 

Die Erklärung der Glaubenskongregation war schon vor Weihnachten erwartet wor
den, denn Tissa Balasuriya wurde am 7. Dezember 1996 in der apostolischen Nuntiatur 
von Colombo (Sri Lanka) ultimativ aufgefordert, das ihm von,der Glaubenskongrega
tion vorgelegte Glaubensbekenntnis zu unterschreiben. Zwar hatte er vor Ablauf der 
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ihm gesetzten Frist (15. Mai 1996) vor Zeugen das Glaubensbe
kenntnis Pauls VI. aus dem Jahre 1968 mit dem Zusatz (Klausel) 
abgelegt:4 «Ich lege dieses Glaubensbekenntnis Pauls VI. ab im 
Kontext der theologischen Entwicklung und der kirchlichen Pra
xis seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und in der Freiheit 
und Verantwortung eines Christen und der theologischen Wahr
heitssuche, wie sie das Kirchenrecht vorsieht.» Dies wurde von 
der Glaubenskongregation als unzureichend angesehen, so daß 
es am 7. Dezember 1996 zur neuerlichen Aufforderung kam, den 
eigens für ihn formulierten Text zu unterzeichnen. Tissa Balasu-
riyas noch am gleichen Tag direkt an Papst Johannes Paul II. 
gerichteter Appell für ein faires Verfahren und für eine Über
prüfung des Vorgehens der Glaubenskongregation hatte vorerst 
eine aufschiebende Wirkung. Aber er erreichte damit keine 
weitere Prüfung der Rechtmäßigkeit des Prozesses, denn Kardi
nalstaatssekretär Angelo Sodano bestätigte ihm im Auftrag von 
Papst Johannes Paul II. in einem Brief vom 27. Dezember 1996 
nur, daß der Papst das Verfahren von Anfang an verfolgt und 
jeden seiner Schritte gebilligt habe. 

Die Erklärung der Glaubenskongregation 

In ihrem inhaltlichen Teil gibt die Erklärung der Glaubenskon
gregation vom 2. Januar 1997 eine knappe Zusammenfassung je
ner Bemerkungen, die sie in ihren elf Seiten umfassenden 
«Beobachtungen» zum Buch Mary and Human Liberation vom 
22. Juli 1994 Tissa Balasuriya gegenüber formuliert hatte. Waren 
1994 einige Kritikpunkte noch unter Vorbehalt formuliert wor
den («Der Autor scheint...»; «Der Autor hat keine klare 
Idee...»), formuliert die Erklärung vom 2. Januar 1997 in einer 
kategorischen Form, daß Tissa Balasuriya «nicht den übernatür
lichen, einzigartigen und unüberholbaren Charakter der Offen
barung in Jesus Christus anerkenne». Er würde darüber hinaus 
«eine Diskontinuität in der Heilsgeschichte der Offenbarung 
(economia della rivelazione) voraussetzen», denn er unterschei
de innerhalb des einen «Christen verpflichtenden Glaubens 
zwischen dem, was Jesus Christus gelehrt, und dem, was die Kir
che als Deutung der Lehre Jesu Christi später vorgelegt hat>. 
Daraus folgert er, daß der in verschiedenen Dogmen enthaltene 
Gehalt auf gleicher Ebene betrachtet werden muß, nämlich als 
theologische Interpretationen, welche <die Kirchen darlegen> als 
Ergebnisse ihrer kulturellen und politischen Interessen. Diese 
Position schließt in der Tat die Leugnung des Wesens des katho
lischen Dogmas und als deren Folge die Relativierung der in ihm 
enthaltenen geoffenbarten Wahrheiten mit ein.» Als Folge einer 
solchen Position komme es zu einer Relativierung des christolo-

1 Zur Geschichte, theologischen Position und den zwei ersten Generalver
sammlungen von EATWOT vgl. A. Camps, Die Ökumenische Vereini
gung von Dritte-Welt-Theologen 1976-1988: ein komplizierter Bruch, in: 
G. Collet, Theologien der Dritten Welt. EATWOT als Herausforderung 
westlicher Theologie und Kirche. (NZM Supplementa, 37). Immensee 
1990, S. 183-200; zur dritten Generalversammlung in Nairobi (1992) vgl. 
K.C. Abraham, B. Mbuy-Beya, Hrsg., Spirituality of the Third World. Or
bis, Maryknoll 1994; zur theologischen Debatte um Inkulturation/Befrei
ung innerhalb von EATWOT vgl. A. Pieris, Der Ort der nichtchristlichen 
Religionen und Kulturen in der Entwicklung einer Theologie der Dritten 
Welt, in: ZMR 66 (1982) S. 241-270; Ders, Interreligious Dialogue and 
Theology of Religions: An Asian Paradigm, in: Horizons 20 (1993) 
S. 196-114. 
2 Zur Vorgeschichte, zum Ablauf der Ereignisse bis Juli 1996 und zum 
Nachweis, wie Tissa Balasuriya der Dialog verweigert wurde vgl. N. Klein, 
Der. Fall Tissa Balasuriya, in: Orientierung 60 (1996) S. 145-147. 
3 CIC Can 1364 lautet: «§ 1. Der Apostat, der Häretiker oder der Schisma
tiker ziehen sich die Exkommunikation als Tatstrafe zu,'unbeschadet der 
Vorschrift des can. 194, § 1, n. 2; ein Kleriker kann außerdem mit den Stra
fen gemäß can. 1336, § 1, nn. 1, 2 und 3 belegt werden.§ 2. Wenn andau
ernde Widersetzlichkeit oder die Schwere des Ärgernisses es erfordern, 
können weitere Strafen hinzugefügt werden, die Entlassung aus dem Kle
rikerstand nicht ausgenommen.» 
Can 751 definiert Häresie: «Häresie nennt man die nach Empfang der 
Taufe erfolgte beharrliche Leugnung einer kraft göttlichen und katholi
schen Glaubens zu glaubende Wahrheit oder einen beharrlichen Zweifel 
an einer solchen Glaubenswahrheit.» 
"Paul VI, Sollemnis professio fidei, in: AAS 60 (1968) S. 433-445. 

gischen Dogmas sowie zu Irrtümern in den ekklesiologischen 
Aussagen über die heilsmittlerische Funktion der Kirche und die 
Notwendigkeit der Taufe. Die Erklärung betrachtet als «grundle
genden Aspekt des Denkens von Pater Balasuriya die Leugnung 
des Dogmas von der Erbsünde, die von ihm nur als ein Ergebnis 
des theologischen Denkens des Westens anerkannt wird. Dies 
widerspricht dem Wesen dieses Dogmas und seiner Rückbin
dung an die geoffenbarte Wahrheit. In Tat und Wahrheit ist der 
Autor nicht der Meinung, daß <der Sinn dogmatischer Formulie
rungen immer wahr und unverändert bleibe, auch wenn ër im
mer klarer ausgedrückt und besser verstanden werden kann>.» 
Abschließend schreibt die Erklärung der Glaubenskongrega
tion, daß auf der Grundlage dieser Position Tissa Balasuriya dazu 
komme, die marianischen Dogmen zu leugnen. Weil er außer
dem einige Äußerungen des ordentlichen wie des außerordentli
chen Lehramtes des Papstes leugne und relativiere, werde damit 
deutlich, daß er die Unfehlbarkeit des Papstes und des Bischofs
kollegiums ablehne. Für ihn sei der päpstliche Primat nur eine 
Ausübung von Macht und kein spezifisches Dienstamt. 
In einer Erklärung, die Tissa Balasuriya am 6. Januar 1997 in Sri 
Lanka veröffentlicht hat, hielt er ausdrücklich fest, daß die gegen 
ihn erhobenen Vorwürfe nicht zutreffen, weil sie nicht korrekt 
seine Position wiedergeben würden. Bei der gleichen Gelegen
heit wiederholte er noch einmal seine Bereitschaft, jene Irrtü
mer, die klar, und eindeutig als solche nachgewiesen worden 
sind, zu korrigieren. Vor allem erinnerte.er daran, daß es zu kei
nem Dialog zwischen ihm und der Glaubenskongregation über 
die strittigen Fragen gekommen ist. 

Wozu ein Glaubensbekenntnis? 

Für die Triftigkeit der Kritik von Tissa Balasuriya gibt es mehre
re Indizien. Auf seine ausführliche Darlegung vom 14. Marz 1995 
antwortete die Glaubenskongregation am 25. November 1995 
nämlich nur, daß diese ungenügend sei und daß zur Klärung sei
ner Position Tissa Balasuriya ein eigens für ihn formuliertes 
Glaubensbekenntnis ablegen müsse. In einem weiteren Brief 
vom 2. Mai 1996 erläuterte Erzbischof Tarcísio Bertone, Sekretär 
der Glaubenskongregation, daß die Glaubenskongregation die 
Antwort von Tissa Balasuriya deshalb als ungenügend betrachte, 
weil sie nicht direkt auf die Zweifel, die sein Buch Mary and 
Human Liberation ausgelöst haben und die in der Kritik der 
Glaubenskongregation zur Sprache gebracht werden, eingehen 
würde. Diese Antwort ist unbefriedigend, weil sie den Nachweis 
für das von ihr Behauptete vermissen läßt. Aufschlußreicher für 
die Vorgehensweise der Glaubenskongregation ist die gleich 
daran anschließende Begründung von Erzbischof Bertone, war
um Tissa Balasuriya das eigens für ihn formulierte Glaubensbe
kenntnis ablegen soll: «Um Ihre Einwände, die ein korrektes 
Verständnis Ihrer Darlegungen von unserer Seite betreffen, aus
zuräumen, hat die Glaubenskongregation ein Glaubensbekennt
nis der Wahrheiten, die von der Kirche geglaubt und von ihrem 
Lehramt verkündet werden, formuliert. Auf der Basis dieses 
Glaubensbekenntnisses wird es möglich sein, zu prüfen, ob Sie 
jene Wahrheiten annehmen, die in Ihrem Buch nicht mit hinrei
chender Klarheit dargestellt werden.» 
Die Erklärung der Glaubenskongregation vom 2. Januar 1997 ih
rerseits erwähnt in ihrem Anmerkungsteil zweimal die Antwort 
Tissa Balasuriyas vom 14. Marz 1995:.einmal geschieht das dort, 
wo sie ihm vorwirft, daß er eine Diskontinuität in der Offenba
rungsgeschichte annehmen würde, und dann an der Stelle, wo sie 
behauptet, er würde das Dogma der Erbsünde leugnen. Nicht 
nur stützen die beiden Zitate nicht die von der Glaubenskongre
gation vorgelegte Deutung der Position Balasuriyas, sondern sie 
werden auch außerhalb ihres ursprünglichen- Kontextes ge
braucht, indem die Fragen nicht berücksichtigt werden, auf die 
Tissa Balasuriya damit antworten wollte.5 Noch schwerer nach
vollziehbar wird die Position der Glaubenskongregation, wenn 
sie Tissa Balasuriya vorwirft, er würde das Dogma der Erbsünde 
leugnen, und als Grundlage für die kirchliche Lehre nicht nur 
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das entsprechende Dekret des Trienter Konzils, sondern auch 
das Glaubensbekenntnis Pauls VI. erwähnt wird, das Tissa Bala
suriya am 14. Mai 1996 eigens unterzeichnet hatte. Wie kann je
mand etwas leugnen, was er eigens als Ausdruck seines Glaubens 
bekannt hatte? 

Die Freiheit des Theologen und Christen 

Gegen eine solche Argumentation könnte eingewendet werden, 
daß die Glaubenskongregation wohl zur Kenntnis genommen 
habe, daß Tissa Balasuriya das Glaubensbekenntnis Pauls VI. ab
gelegt hat, denn sie weise im historischen Teil ihrer Erklärung 
vom 2. Januar 1997, wo sie die Vorgeschichte ihrer Erklärung 
darstellt, von sich aus auf diese Tatsache: «Einmal abgesehen von 
der Tatsache, daß Tissa Balasuriya mit einem andern als dem von 
ihm verlangten Text geantwortet hat, macht die angefügte er
wähnte Klausel das Bekenntnis wertlos, denn es vermindert den 
universalen und dauernden Wert der Lehräußerungen des kirch
lichen Lehramtes.» Wenn man vorerst einmal die erwähnte 
Klausel nicht in Anschlag bringt, ist es schwer verständlich, war
um die Glaubenskongregation das Glaubensbekenntnis Pauls 
VI. in diesem Fall nicht für ausreichend hielt, äußert es sich doch 
klar und ausführlich über jene Dogmen, die Tissa Balasuriya 
nach den Feststellungen der Glaubenskongregation leugnen 
würde. Des weiteren ist es kaum einsichtig, wie eine Klausel, die 
eine Glaubensfofmulierung in den Kontext des gelebten Glau
bens der Christen in der Kirche und der Treue zum Zweiten 
Vatikanischen Konzil stellt, diese ihrerseits entwerten kann. Viel
mehr legt sich die Vermutung nahe, daß nach dem Urteil der 
Glaubenskongregation, die Freiheit des glaubenden Christen 
und des theologischen Forschers, wie sie Tissa Balasuriya durch 
die Wahl eines anderen Glaubensbekenntnisses und damit einer 
größeren Tradition der Kirche wie durch die angefügte Klausel 
für sich in Anspruch nahm, das von ihm abgelegte Glaubensbe
kenntnis in ihren Augen entwertet hat. 
Diese Vermutung wird noch verstärkt, wenn man • auch den 
Inhalt des für Tissa Balasuriya von der Glaubenskongregation 
eigens formulierten Glaubensbekenntnisses beachtet.6 Dieses 
folgt einem zweifachen Schema. Erstens nennt es als Glaubens
sätze die gleichen Themen, die von der Glaubenskongregation in 
ihren kritischen Bemerkungen zum Buch Mary and Human Li
beration 1994 formuliert worden waren. Dazu werden Texte un
terschiedlicher literarischer Form und theologischer Verbind
lichkeit (Glaubensbekenntnisse der Alten Kirche, Konzilsent
scheidungen, päpstliche Äußerungen) zu einem Textkorpus zu
sammengefügt. Der Text suggeriert so eine inhaltliche Kohärenz, 
die den ursprünglichen Aussageabsichten der verwendeten Teile 
nicht entspricht. 
Zweitens ist das Glaubensbekenntnis bestimmt durch den for
malen Rahmen, welcher der Professio fidei vom 25. Februar 1989 
entspricht.7 Diese kennt drei Kategorien von Aussagen und da
mit drei Stufen ihrer Verbindlichkeit: erstens Aussagen, die zum 
Glaubehsinhalt gehören und formell als solche erklärt wurden. 
Ihnen wird Glaubenszustimmung geschuldet. Die zweite Gruppe 
von Aussagen umfaßt all das, «was in bëzug auf die Glaubens
und Sittenlehre von der Kirche als endgültig vorgelegt wird». 
Dieses soll entschieden festgehalten werden. Die dritte Gruppe 
umfaßt die Lehren, die vom Papst und dem Bischofskollegium in 
der Ausübung ihres authentischen Lehramtes geäußert werden. 

5 Der Kontext des ersten Zitates von T. Balasuriya ist die Frage nach der 
Differenz zwischen der Botschaft Jesu und deren jeweiliger zeitgemäßer 
Aktualisierung in der Kirche und nicht eine Bestimmung des Begriffs der 
Offenbarungsgeschichte. Im zweiten Zitat entwickelt T. Balasuriya eine 
kritische Hermeneutik kirchlicher Lehraussagen. 
6 Das von der Glaubenskongregation eigens für Tissa Balasuriya formu
lierte Glaubensbekenntnis (im Brief vom 20. November 1995) ist vom ita
lienischen Nachrichtendienst Adista in seiner ersten Ausgabe von 1997 in 
einer italienischen Übersetzung veröffentlicht worden. 
7 Vgl: Professio fidei, in: AAS 81 (1989) S. 104ff.; Apostolischer Stuhl: Neue 
Eidesformeln für kirchliche Amtspersonen, in: Herder Korrespondenz 43 
(1989) S. 153L 

Sie verlangen nicht Glaubenszustimmung, sondern religiösen 
Gehorsam des Willens und des Verstandes. 
Es ist nicht von vornherein klar, daß alle Aussagen, die im Glau
bensbekenntnis der Glaubenskongregation unter die erste 
Gruppe zählen, wirklich als Glaubenssätze zu verstehen sind. 
Tissa Balasuriya machte in seiner Erklärung vom 7. Januar 1997 
indirekt auf dieses Problem aufmerksam, als er feststellte, daß 
das ihm vorgelegte Glaubensbekenntnis nur unvollständig die 
Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils über die nichtchristli
chen Religionen wiedergibt. Es zitiert nämlich nur den Satz: 
«Darum können jene Menschen nicht gerettet werden, die um 
die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestif
tete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber, nicht eintreten oder 
in ihr nicht ausharren wollten», ohne die weiterführende Per
spektive der Kirchenkonstitution zu beachten.8 

Berührt diese Frage die Bewertung der nichtchristlichen Reli
gionen, die Möglichkeiten und Grenzen des interreligiösen Dia
logs und damit auch Freiheit und Verantwortung theologischer 
Forschung, so steht mit dem zweiten kontroversen Punkt die 
Reichweite innerkirchlicher theologischer Diskussion auf dem 
Spiel. Unter die zweite Kategorie von Sätzen, die Tissa Balasu
riya hätte unterschreiben sollen, weil sie «von der Kirche als 
endgültig vorgelegt wurden», fand sich nämlich der Satz: «Ich 

.anerkenne, daß Christus, als er nur Männer zu Aposteln berief, 
nicht von soziologischen und kulturellen Bedingtheiten seiner 
Zeit bestimmt war, sondern vollständig frei und souverän gehan
delt hat. Darum halte ich entschieden fest, daß die Kirche in kei
ner Weise die Autorität hat, Frauen das Priesteramt zu 
gewähren.» Da in diesem Fall keine Leugnung eines Dogmas 
vorliegt, und im Falle des als Dogma erklärten Teils des Glau
bensbekenntnisses berechtigte Zweifel bestehen, ob alles unter 
die geoffenbarten Glaubenswahrheiten fällt, ist die Härte der 
Strafe der Exkommunikation vom Kanonischen Recht her nicht 

*begründbar.. Die Strafe zielt damit auf das theologische Profil 
von Tissa Balasuriya und das von ihm beanspruchte Recht der 
Freiheit eines Christen und Theologen.9 Nikolaus Klein 

^Vor allem ist hier Lumen gentium Nr.16 zu beachten zur Interpretation 
von Lumen gentium Nr. 14, das die Glaubenskongregation zitiert. 
9 Vgl. auch die Schlußfolgerungen von F. Sullivan, Herésy and women 
priests, in: The Tablet vom 18. Januar 1997, S. 69ff. Inzwischen hat die Asian 
Human Rights Commission!Asian Legal Resource Centre einen Aufruf zur 
Bildung eines internationalen Gerichtshofes (People's Tribunal) veröf
fentlicht, auf dem in öffentlichen Sitzungen geprüft werden soll, inwieweit 
im Verfahren gegen Tissa Balasuriya Menschenrechte verletzt worden 
sind. Das Verfahren soll bis Juli 1997 abgeschlossen sein. (Adresse: Fiat E, 
3rd Floor, Kadak Building, 171 Sai Yee Street, Kowlöon, Hongkong; Tel. 
00852 - 2698-6339, Fax 00852 - 2698-6367). 

Die Taliban von Kabul 
In den vergangenen Tagen und Wochen war das öffentliche 
Interesse an der tragischen Entwicklung in Afghanistan ein we
nig zurückgegangen. Grund dafür waren die fehlenden Mel
dungen über das geschundene Land in Mittelasien, in dem nun 
seit zwei Jahrzehnten Krieg und Bürgerkrieg herrscht. Zur Zeit 
sind alle Seiten mit einem gemeinsamen Feind beschäftigt, dem 
Wetter. Die Hauptstadt Kabul liegt etwa 1800 Meter hoch. Bei 
Schnee und tiefen Temperaturen sind die verschiedenen 
Parteien damit beschäftigt, genügend Nahrungsmittel und 
Brennstoff für die Kämpfer und für die notleidende Bevölke
rung zu beschaffen. Wie sehr Fragen der Versorgung und der Lo
gistik in den jüngsten Kämpfen eine Rolle spielten, wird von 
vielen Beobachtern betont. Der Abzug der Regierung Rabbani 
aus Kabul, die nahezu ohne Gegenwehr die Stadt den Taliban-
Milizen überlassen hatte, wurde in Kabul mit der Bemerkung 
kommentiert: «Ein Rückzug ist keine Niederlage.» Wahrschein
lich haben sich die Truppen der Regierungskoalition auch 
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zurückgezogen, weil sie sich außerstande sahen, die Bevölkerung 
Kabuls während des Winters zu versorgen. Mit dem Beginn des 
Frühjahrs werden die Kämpfe auch wohl wieder aufgenommen. 
Dann wird sich zeigen, wie stark die Taliban-Milizen, die zur Zeit 
etwa zwei Drittel des Landes kontrollieren, militärisch noch sind 
und ob ihr Rückhalt in der Bevölkerung die letzten Kämpfe und 
den Winter überdauert hat. 

Gründe für den Rückhalt in der Bevölkerung 

Der Rückhalt in der Bevölkerung ist es, der die überraschenden 
Erfolge dieser Gruppe, die unvermutet im Sommer 1995 auf 
dem afghanischen Kriegsschauplatz auftauchte, erklärt. Die 
ersten Dörfer und Städte konnten die Taliban unter ihre 
Kontrolle bringen, ohne einen einzigen Schuß abzugeben. Sie 
schickten statt dessen Abgesandte in. die Ortschaften, die mit 
dem Koran in der Hand die Einwohner aufforderten, sich ihnen 
anzuschließen. Ihre militärischen Aktivitäten hatten sie als Dji-
had, also als Glaubenskampf, bezeichnet. Daß es sich dabei nicht 
um reine Deklamationen handelte, zeigt eben dies Verhalten. 
Denn nach den Regeln des islamischen Rechts müssen die Geg
ner im.Djihad zunächst friedlich aufgefordert werden, sich deh 
Glaubenskriegern anzuschließen. Erst wenn diese Einladung ab
gelehnt wird, kann zu militärischer Gewalt gegriffen.werden. AI-, 
lerdings ist nach dem islamischen Recht Krieg zwischen 
Muslimen untersagt. Um gegen die anderen Milizen des afghani
schen Bürgerkriegs zu kämpfen, müssen deren Angehörige 
zunächst zu Ungläubigen und Feinden des Islams erklärt wer
den. Dabei zeigten die Taliban dann wenig Zurückhaltung. Auch 
Gruppen, mit denen sie einige religiöse und politische Vorstel
lungen teilen, wurden zu Ungläubigen oder Apostaten erklärt, 
wenn es zu unterschiedlichen politischen Auffassungen in wichti
gen Fragen gekommen war. Diese Taktik eines strikt islamischen 
Verhaltens der Taliban auch in militärischen Auseinandersetzun
gen gegenüber der ansässigen Bevölkerung hatte dann Erfolg, 
wenn in der jeweiligen Region Milizen die Gewalt ausgeübt hat
ten, die man ohne weiteres als Räuberbanden bezeichnen kann. 
Kein Mensch konnte unter ihrer Herrschaft seines Lebens öder 
seines Besitzes sicher sein. Auch Frauen waren vor diesen Hor
den nicht sicher. Daher ist es nicht erstaunlich, daß die Bevölke
rung in vielen afghanischen Provinzen das Kommen der Taliban 
begrüßten, da sie so etwas wie Rechtssicherheit mitbrachten. 
Von ganz wenigen Fällen abgesehen erfüllten sie auch die Er
wartungen, die ihnen vor allem von der ländlichen Bevölkerung 
entgegengebracht wurden. Sie gelten als nicht korrumpierbar, le
ben sehr einfach und hajten sich auch selbst an die Regeln ihrer 
Auslegung des islamischen Rechts, die sie in den von ihnen be
herrschten Gebieten eingeführt haben. Zwar gehören sie in ihrer 
Mehrheit dem Volk der Paschtunen an, die über Jahrzehnte die 
bestimmende ethnische Gruppe im Vielvölkerstaat Afghanistan 
stellten. Während jedoch bei den anderen Milizen, die Teile des 
Landes kontrollieren, nach dem Ende der sowjetischen Invasion 
das ethnische Moment im Vordergrund der gemeinsamen Vor
stellungen, steht, ist es bei den Taliban der Islam in ihrer beson
deren Interpretation, der die ideologische Grundlage ihres 
politischen Handelns darstellt. Dies hat vor allem biographische 
Gründe. Die große Mehrzahl der Mitglieder der Taliban ist in 
den afghanischen Flüchtlingslagern in Pakistan aufgewachsen. 
Die Lagerexistenz hat zu einer Aufweichung, wenn nicht zu ei
ner vollständigen Auflösung der traditionellen Stammes- und 
Großfamilienstrukturen geführt. 

Im Flüchtlingslager geprägt, in Konflikt mit Moderne 

Die traditionellen Normen der afghanischen Gesellschaft, die 
nicht in jeder Hinsicht mit den Regeln des islamischen Rechts 
übereinstimmen, sind teilweise in Vergessenheit geraten.-. An 
deren Stelle^ist nun der Islam in einer radikalen Auslegung ge
treten. Dabei ergibt sich nun ein Problem, das sich auch bei an
deren radikalen islamischen Gruppen in der islamischen Welt 

feststellen läßt. Theologische Kenntnisse und der kompetente 
Umgang mit dem Instrumentarium des islamischen Rechts sind 
bei den Taliban nicht besonders ausgeprägt, obwohl das Wort 
«Taliban» soviel wie «Studenten» bedeutet. Nur ein Teil der Tali
ban hat aber tatsächlich mehr als die einfache Koranschule, in 
ihrem Falle eine Madrasa, besucht. 
Madrasa bezeichnet ursprünglich den Ort, an dem man studiert. 
Vornehmlich handelt es sich dabei um das Studium des Korans, 
so daß häufig, vor allem im ländlichen Bereich, Madrasa und 
Koranschule gleichbedeutend sind. In den großen Städten ist der 
Unterrichtskanon jedoch sehr viel weiter gesteckt. Hier stu
dieren junge Männer die Methoden der Koranauslegung, die 
Grundlagen des islamischen Rechts, formale Logik und andere 
Fächer, die Teil der Ausbildung zum islamischen Religions
gelehrten sind. Kennzeichnend für das Studium an der traditio
nellen Madrasa ist es, daß man keinen vorgeschriebenen 
Studienplan hat und sich seinen Studien unter Umständen meh
rere Jahrzehnte widmet. Häufig leben die Studenten auch in der 
Madrasa und werden durch fromme Stiftungen mit Nahrung und 
Kleidung versorgt. In der Regel finden auch keine Examina 
statt. Wenn es dem Lehrer gut dünkte, den Studenten aus der 
Schule zu entlassen, weil er alles gelernt hatte, was er ihm bei
bringen konnte oder die geistigen Fähigkeiten des Schülers an 
ihre Grenze gekommen waren. 
Trotz aller aufrichtigen Frömmigkeit und begeisterten Erfüllung 
der islamischen Glaubenspflichten geht bei kaum einem der Ta
liban das religiöse Wissen über das eines einfachen afghanischen 
Dorf-Imams hinaus. Dies wird am ehesten deutlich im Zusam
menhang mit dem spektakulären Verbot gegenüber Frauen, sich 
in der Öffentlichkeit zu zeigen. Auch konservative islamische 
Rechtsgelehfte in anderen Ländern würden eine solche Vorstel
lung von der Lebenspraxis der Frau nicht teilen. Auch hier ma
chen sich die Erfahrungen in den Flüchtlingslagern bemerkbar. 

Zusammenbruch des traditionellen Normensystems 

In ihnen war die soziale Situation notgedrungen anders als in 
den Heimatdörfern der Flüchtlinge. In afghanischen Dörfern, in 
denen jeder mit jedem verwandt war, konnten Frauen das Haus 
verlassen, um auf den Feldern zu arbeiten oder Vieh zu hüten. In 
den Lagern waren sie dagegen von völlig fremden Männern um
geben. Den Ruf der Frauen und damit die Ehre der eigenen 
Familie zu schützen, wurde plötzlich zu einer schwierigen und 
zugleich zentralen Aufgabe vor allem der jungen Männer der 
Familien. Die Frauen verließen in den Lagern kaum noch die 
Unterkünfte. Waren sie einmal dazu gezwungen, legten sie den 
Ganzkörperschleier an, der in afghanischen Dörfern fast un
bekannt gewesen war. Dies stellt einen bemerkenswerten kultu
rellen und sozialen Wandel dar, der mit einer besonderen Form 
der Verstädterung dieser Flüchtlingsbevölkerung zusammen
hängt. Diese Verstädterung ist durch materielle Verelendung 
und den Zusammenbruch des traditionellen Normensystems 
gekennzeichnet. Landwirtschaftliche und handwerkliche Kom
petenz, die im Dorf von Bedeutung auch für das Prestige des 
Einzelnen und seiner Familie waren, zählen in den Lagern nur 
noch wenig. Die politischen Strukturen des Dorfes mit seinen 
festgefügten Hierarchien haben sich aufgelöst. Im Überlebens
kampf sind andere Kenntnisse von Bedeutung als auf dem Dorf. 
Die Verstädterung hat die ehemaligen Dorfbewohner darüber 
hinaus mit Vorstellungen der westlichen Konsumgesellschaften 
bekanntgemacht. Zugang zu Fernsehgeräten gibt es auch in den 
Lagern. So sehen sich die Flüchtlinge mit den verschiedensten 
Unterhaltungsprogrammen des Satellitenfernsehens konfron
tiert. Die Videoclips des Musiksenders MTV sind auch in Quetta 
oder in Peschawar zu empfangen. Reaktionen, die auch bei jun
gen, arbeitslosen Muslimen mit ländlichem oder kleinstädti
schem Hintergrund in Ägypten oder Algerien zu beobachten 
waren, zeigten sich auch in den afghanischen Flüchtlingslagern. 
Die jüngeren Muslime wurden von radikal-islamischen Vorstel
lungen angezogen, die ihnen Orientierung in einer chaotisch 
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empfundenen sozialen und politischen Situation boten. Das Le
ben in den Lagern wurde um so strikter, je länger die Hoffnung 
auf die Rückkehr der Flüchtlinge in die Heimat enttäuscht wur
de. Die Regeln waren einfach: Männer hatten die Pflichtgebete 
zu erfüllen, der Schulunterricht für Mädchen wurde verboten 
und Frauen durften nicht arbeiten. Wo hätten sie es auch tun 
können, da es nicht einmal Arbeit für die Männer gab. In einer 
derartigen Umgebung wuchsen die Taliban auf. Als sie nun das 
größte urbane Zentrum, die Hauptstadt Kabul, eroberten, sahen 
sie sich einer völlig ungewohnten sozialen Situation gegenüber. 
Trotz des jahrelangen Krieges war die Stadt kaum zerstört. Wenn 
auch eingeschränkt, hatte es ein modernes Leben gegeben. Der 
andauernde Einfluß sowjetischer Vorstellungen von Fortschritt 
war zumindest in Kabul nicht ohne gesellschaftliche Konsequen
zen geblieben. Die Alphabetenrate ist Hier im Vergleich mit den 
ländlichen Gebieten sehr hoch, Frauen waren es gewohnt, in der 
Öffentlichkeit präsent zu sein und teilweise in führenden Posi
tionen zu arbeiten. Es gab eine lebhafte Musik- und Literatur
szene. Die Taliban interpretierten diese Situation als westlich 
und dekadent. Gegen all diese Phänomene gingen sie in. der Fol
ge konsequent vor. Frauen wurden ins Haus verbannt, Musiker 
und Schriftsteller gingen in andere Teile Afghanistans oder nach 
Pakistan ins Exil. Diese Situation macht aber auch deutlich, daß 
die Taliban nun wohl an die Grenzen ihrer Möglichkeiten ge
langt sind. Sie sind kaum in der Lage, eine teilweise moderne 
Stadt zu organisieren. Es fällt ihnen schwer, im internationalen 
Spiel ihre Rolle zu finden. Das wird deutlich, wenn man be
denkt, daß sie bisher noch keine eigene Regierung eingerichtet 
haben, auf die sie das afghanische diplomatische Corps ver
pflichten könnten. 

Aspekte internationaler Interessen 

Die Mehrzahl der Mitglieder der Taliban sind überdies Kriegs
waisen, von denen es nach 20 Jahren Krieg und Bürgerkrieg eine 
ausreichend große Zahl gibt, um etliche Milizen mit Soldaten zu 

.füllen. Um sie kümmerte sich eine pakistanische radikal-islami
sche Partei, die Jamiat-e Ulama-e Pakistan (Gemeinschaft der 
Gelehrten Pakistans), die auch auf die pakistanische Innenpo
litik erheblichen Einfluß ausübt. Die Gruppierung ist streng 
hierarchisch strukturiert, und ihre Verbindungen bis in die höch
sten pakistanischen Militärkreise sind in Islamabad ein offenes 
Geheimnis. Sie ist in ihren religiösen und politischen Vorstellun
gen stark beeinflußt von der noch im britischen Indien 
entstandenen Brailawi-Bewegung, die einen strengen Gesetzes
islam vertritt, jedoch volksreligiösen Formen wie der Heiligen
verehrung einen gewissen Raum läßt. Sie hat unter in Pakistan 
lebenden Paschtunen von jeher zahlreiche Anhänger. Daß viele 
junge, orientierungslose Afghanen sich von den Vorstellungen 
dieser Gruppe überzeugen ließen, kann nicht erstaunen. An
gesichts dieser Beziehungen zu einer wichtigen pakistanischen 
Partei werden nun die internationalen strategischen Aspekte des 

Erfolgs der Taliban deutlich. Pakistan hat seit seiner Existenz ein 
lebhaftes Interesse an der politischen Entwicklung im Nach
barland gehabt. Nur selten waren die Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern recht unfreundlich. Lange Zeit lag das auch an 
der Teilung der Welt in Ost und West. Pakistan verstand sich als 
Teil der westlichen Verteidigungssysteme. Afghanistan war dage
gen ein Land, in dem die Sowjetunion auf verschiedene Weise 
Einfluß zu gewinnen suchte. Seit den fünfziger Jahren war es das 
Land, in das der größte Teil der Entwicklungshilfe der Sowjet
union floß. Die Zahl der afghanischen Studenten an Moskauer 
Universitäten stieg ständig. Die sowjetische Außenpolitik ver
suchte durch diplomatische Mittel, westliches Interesse an dem 
Land zu konterkarieren und Afghanistan zumindest auf einem 
neutralen Kurs zu halten. Die Motive dafür waren, wie schon zu 
Zeiten des «great game» im 19. Jahrhundert zwischen Groß
britannien und dem zaristischen Rußland, strategischer Art. 
Afghanistan bildete für die Sowjetunion einen Puffer gegenüber 
dem Westen. Der Westen suchte strategische Vorteile im Süden 
der Sowjetunion, der von Militärfachleuten gerne als der «wei
che Unterleib» der Sowjetunion bezeichnet wurde. Derartige 
militärische Überlegungen stehen heute nicht mehr im Vorder
grund der politisch Handelnden. Nun geht es um etwas anderes, 
um Energiequellen. Im. Norden, dem afghanischen Teil Usbeki
stans, werden riesige Vorräte an Erdgas vermutet. In der Zeit vor 
der Invasion sowjetischer Truppen nach Afghanistan spielte die 
Erdgasproduktion keine bedeutende Rolle. Das wenige ge
förderte Gas wurde vollständig in die Sowjetunion exportiert. In 
Afghanistan selbst wurden bis heute keine entsprechenden In
dustrien aufgebaut. Während der Kriege ist die Produktion na
hezu ganz zum Erliegen gekommen. Verschiedene Mächte sind 
an der Ausbeutung dieser Energiequellen interessiert. Natürlich 
wünscht die politische Führung des unabhängigen Staates Usbe
kistan, daß die früheren Lieferungen wieder aufgenommen wer
den. Optionen haben sich aber auch große amerikanische und 
saudische Erdölkonzerne gesichert. Eine Ausbeutung der Vor
kommen ist aus deren Sicht aber nur dann sinnvoll und gewinn
bringend, wenn entsprechende Pipelines gebaut werden. Da 
Afghanistan ein Binnenland ohne Zugang zum Meer ist, muß 
die Pipeline durch eines der Nachbarländer geführt werden. An
gesichts der geografischen Lage kommen dafür nur der Iran und 
Pakistan in Frage. Da die amerikanische Politik derzeit bemüht 
ist, Iran politisch und wirtschaftlich zu isolieren, muß die Pipe
line durch Pakistan geführt werden. Sinnvoll wäre ein derartig 
kompliziertes und kapitalintensives Projekt im übrigen nur 
dann, wenn die.Lage in Afghanistan sich stabilisiert und auch auf 
Dauer ruhig bleibt. Die Erfolge der Taliban, die gut bewaffnet 
sind, haben offenbar nicht den Unwillen der Kreise hervorgeru
fen, die an der Ausbeutung der Erdgasvorkommen in Nord
afghanistan interessiert sind. Dies haben auch iranische Politiker 
zur Kenntnis genommen. Die nennen die Taliban eine «Karika
tur des Islams» und halten sie für einen Teil der amerikanischen 
Strategie gegen den Islam. Peter Heine, Berlin 

KATHOLISCHE KIRCHE ÖSTERREICHS 1996 
Die Weiterentwicklung des Kirchenvolks-Begehrens und eine Bilanz der Katholischen Aktion 

Was hat sich in der katholischen Kirche Österreichs 1996, im 
Jahr 1 nach dem Kirchenvolks-Begehren, bewegt? In einigen 
Diözesen gibt es Frauenkommissionen, Ombudsstellen für 
Opfer sexuellen Mißbrauches in der Kirche wurden eingerichtet, 
und einzelne Bischöfe haben sich couragierter geäußert als vor
her; aber sonst hat sich konkret wenig geändert. 1996 war ein 
Jahr der Vertiefung, Klärung und Weiterentwicklung der Posi
tionen - das ergibt weniger spektakuläre Medienereignisse, ist 
aber nicht weniger interessant. 
Aus dem Kirchenvolks-Begehren ist die Plattform «Wir sind 
Kirche» als gesamtösterreichischer Verein hervorgegangen. Die 

Betreiber des Kirchenvolks-Begehrens brauchen einen langen 
Atem. Sie standen vor der Frage, ob sie den «Marsch durch die 
(kirchlichen) Institutionen» antreten oder ihre Selbstorganisa
tion verstärken sollten. Weil der erste Weg mit der Gefahr ver-

x bunden ist, so lange an die Brust gedrückt zu werden, bis einem 
die Luft ausgeht, der zweite aber als Dialogverweigerung aus
gelegt werden kann, haben sie sich für eine Doppelstrategie 
entschieden. 
Die wichtigste Aktivität der Plattform war die Publikation des 
«Herdenbriefes» zum Thema Liebe - Eros - Sexualität als Ant
wort auf zahlreiche «Hirtenbriefe». Mit subtiler Ironie nimmt 
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